
Erläuterungen zur Jahresabrechnung 
 

Erläuterungen der Punkte              bis              siehe ab Seite 5 

 

M A 

  

Herrn 
Karl Mustermann 
Musterstraße 10 
12345 Musterstadt 

666666 / 99999 

XXXX XXXX XXXX XXXX XX00 00 Musterbank (BIC XXXXXXXXXXX) 

Musterstraße 6 A 

B 

C D 

E 

F 

G 

T25-00000 

Herr Mustermann, 



 

  

H 

T25-00000 

666666 / 99999 

I 

I 



 

  

W12345678 

J 

K 

L 

T25-00000 

666666 / 99999 

Herrn 
Karl Mustermann 
Musterstraße 10 
12345 Musterstadt 

Musterstraße 6 



 

  

W12345678 

M 

T25-00000 

 666666 / 99999 

Herrn 
Karl Mustermann 
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 Die Verbrauchsstelle bezeichnet den Ort der Wasserentnahme. Diese ist nicht in jedem Fall mit 

der Anschrift des Rechnungsempfängers identisch. 
 
 
 
 
 Die Rechnungsnummer stellt eine hausinterne Festlegung dar. Als Rechnungsdatum erscheint 

der Tag der Rechnungserstellung. Das Fälligkeitsdatum ist der Tag an dem der Rechnungsbetrag 
plus des ersten Abschlags überwiesen sein muss bzw. eingezogen wird. Kunden-/ 
Verbrauchsstellen-Nr. sind bei Schriftwechsel, Zahlungen und Telefonaten immer anzugeben. 

 
 
 
 
 Hier sehen Sie den Jahresverbrauch 2025 für die Versorgungsarten Wasser und Abwasser, den 

jeweiligen Vorjahresverbrauch, geleistete Zahlungen, offenstehende Beträge, die abgerechneten 
Tage und ob ein Guthaben oder eine Nachzahlungspflicht besteht. Die exakte Berechnung finden 
Sie auf den Folgeseiten. 

 
 
 
 
 Der Gesamtbetrag setzt sich aus Entgeltermittlung für Trinkwasser (siehe Rechnung Zeile „Gesamt 

Wasser“) und der Gebührenermittlung für Abwasser (siehe Gebührenbescheid Zeile „Gesamt 
Abwasser“) zusammen. 

 
 
 
 
 Die geleisteten Zahlungen ermitteln sich aus den Zahlungen für Trinkwasser (siehe Rechnung 

Zeile „abzgl. geleisteter Zahlungen bis 31.12.25“) und Abwasser (siehe Gebührenbescheid Zeile 
„abzgl. geleisteter Zahlungen bis 31.12.25“). 

 
 
 
 
 Wir erheben als Dienstleister im Namen und für Rechnung zahlreicher Kommunen/Verbände 

gemeinsam mit der Trinkwasserabrechnung auch die Abwasser-/Schmutzwassergebühr. 
 
 
 
 
 An dieser Stelle steht der neue ab 2026 gültige zweimonatige Abschlagsbetrag. 
 
 
 
 
 Der Umsatzsteuernachweis stellt den Netto- und Umsatzsteuerbetrag der Abrechnung sowie den 

Netto- und Mehrwertsteuerbetrag der angeforderten Abschlagsbeträge dar. 
 
 
 
 

Weitere Informationen gemäß Trinkwasserverordnung 2023. 
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In dieser Zeile wird der abgelesene, mitgeteilte oder geschätzte Zählerstand zum Ablesezeitpunkt 
aufgeführt. Folgende Ablesekennungen werden in Abhängigkeit des Vorgangs verwendet: 

 

Kennung Bedeutung Kennung Bedeutung Kennung Bedeutung

1 WVO 11 abgelesen durch WVO 21 Vertragswechsel

12 Hochrechnung/Schätzung 22 Gerätewechsel

13 Kundenselbstablesung 23 Geräteeinbau

24 Gerätestill legung

25 Turnusablesung

AblesegrundErmittlung des ZählerstandesZuständigkeit für die Abrechnung

 
 
Weiterhin werden die Faktoren „1“ und/oder „0“ benannt. Faktor „1“ weist daraufhin, dass der 
Verbrauch komplett ausgewiesen wird. Faktor „0“ (nur relevant bei Gewerbetarifen) bedeutet, dass 
ein Teil des Verbrauchs ausgewiesen wird. 

 
 
 
 
 In dieser Zeile wird der bis zum 31.12.2025 hochgerechnete Zählerstand aufgeführt. Der 

Gesamtabrechnungszeitraum umfasst in der Regel genau ein Jahr (12 Monate). Aus diesem 
Grund wird der in der Regel November/Dezember abgelesene Zählerstand gemäß dem bis dahin 
angefallenen Verbrauch auf den 31.12. hochgerechnet. Bei Neueinzug, Neuanschluss bzw. Umzug 
erfolgt die Abrechnung für einen kürzeren Zeitraum. 

 
 
 
 
 Der Arbeitspreis bezeichnet die Bezugskosten in Abhängigkeit der bezogenen Wassermenge. Der 

Grundpreis stellt eine Pauschale für das Vorhalten des Wasseranschlusses dar. 
 
 
 
 
 Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde die Ermittlung der Abwassergebühren, die im Namen und 

für Rechnung der Städte und Gemeinden erhoben werden (siehe auch D), auf einer separaten 
Seite dargestellt. Durch das aufgedruckte Logo ist ersichtlich, an welche Kommune die 
Abwassergebühren durch die WVO weitergeleitet werden. Die Zahlung der Abwassergebühren 
erfolgt wie bisher an die WVO GmbH. 

 
 
 
Sollten Sie weitere Fragen zu Ihrer Jahresabrechnung haben, können Sie sich gerne unter der 
Telefonnummer 0 68 24 – 90 02 80 an unseren Kundenservice wenden. 
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